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#ST# Aus den Verhandlungen des Bundesrates

(Vom 19. August 1966)

Herr Andre Panchaud, Vizepräsident des Bundesgerichts, wurde an Stelle
des verstorbenen Prof. Georges Sauser-Hall zum neuen Mitglied des Ständigen
Schiedshofes im Haag ernannt.

Der Bundesrat hat zur Kenntnis genommen, dass Herrn Friedrich Renfer-
Kempf, Honorarkonsul von Honduras in Zürich, der Titel eines Honorargeneral-
konsuls verliehen worden ist.

M. Gabriel Delavy, de Vouvry, actuellement IIe chef de section été nommé
Ier chef de section à la direction générale des douanes.

Folgende Bewilligungen für die Ausfuhr elektrischer Energie wurden nach
Anhören der Eidgenössischen Kommission für Ausfahr elektrischer Energie er-
teilt:

1. Der «S.A. l'Energie de I'Ouest-Suisse» in Lausanne die Bewilligung, im
Winterhalbjahr bis 180 GWh mit einer Leistung von maximal 105 MW an die
Electricité de France auszuführen, mit der Verpflichtung, bei Energieknappheit
in der Schweiz die während der Starklastzeit ausgeführte Energie während der
Schwachlastzeit wieder einzuführen. Die Bewilligung ist gültig bis 31. März 1970.

2 Der Elektrizitäts-Gesellschaft Laufenburg AG in Laufenburg die Bewilli-
gung, im Winterhalbjahr bis 77 GWh mit einer Leistung von maximal 68 MW, im
Sommerhalbjahr bis 160 GWh mit einer Leistung von maximal 100 MW an die
«Electricité de France» auszuführen, mit der Verpflichtung im Winter bei Ener-
gieknappheit in der Schweiz die während der Starklastzeit ausgeführte Energie
während der Schwachlastzeit wieder einzuführen. Die Bewilligung ist gültig bis
31. März 1971.

#ST# Bekanntmachungen von Departementen und anderen
Verwaltungsstellen des Bundes

Änderungen im diplomatischen Korps vom 6. bis 12. August 1966

Aufnahme der dienstlichen Tätigkeit

Bundesrepublik Deutschland
Herr Otfried Deubner, Erster Sekretär.

Belgien
Herr Cyrille Lemmens, Botschaftsrat.
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Beendigung der dienstlichen Tätigkeit
Algerien

Herr Zinelabidine Moumdji, Botschaftsrat.

Polen
Herr Marek Hellman, Erster Sekretär.

Vollzug des Bundesgesetzes über die Berufsbildung

Der Schweizerische Kaufmännische Verein beantragt, gestützt auf Artikel
36 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom 20. September 1963, die Revi-
sion des Reglements über die eidgenössischsn Diplomprüfungen für Buchhalter
vom I.November 1954. Er hat zu diesem Zwecke den Entwurf zu einem ge-
änderten Prüfungsreglement eingereicht. Interessenten können diesen Entwurf
bei der unterzeichneten Amtsstelle beziehen, an die auch allfällige Einsprachen
bis zum 24. September 1966 zu richten sind.

Bern, den 17. August 1966
Bundesamt für Industrie, Gewerbe und Arbeit

Sektion für berufliche Ausbildung

Nachtrag zum Verzeichnisx)

der Geldinstitute und Genossenschaften, die gemäss Artikel 885 des Schweize-
rischen Zivilgesetzbuches und Verordnung vom 30. Oktober 1917 betreffend die
Viehverpfändung befugt sind, im ganzen Gebiete der Eidgenossenschaft als Pfand-
gläubiger Viehverschreibungsverrräge abzuschliessen:

Kanton Thurgau

Löschung

5. Viehleihkasse der Ortsgemeinde Basadingen

Bern, den 17. August 1966

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
l) BEI 1946, II, 287.

Verpfändungsgesuch einer Eisenbahngesellschaft

Die Birsigtalbahn-Gesellschaft in Basel stellt das Gesuch, es möchte ihr be-
willigt werden, ihre Bahnlinie von Basel nach Rodersdorf in einer Eigentums-
länge von 16,065 km samt Zubehör und Betriebsmaterial im Sinne von Artikel 9
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des Bundesgesetzes über Verpfändung und Zwangsliquidation von Eisenbahn-
und Schiffahrtsunternehmungen vom 25. September 1917 im l. Rang zu verpfän-
den. Zweck: Sicherstellung eines Konto-Korrent-Kredites von 900000 Franken
für die Überbrückung von vorübergehenden Tresorerieknappheiten.
Allfällige Einsprachen gegen dieses Verpfändungsgesuch sind dem Eidgenössi-
schen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartement in Bern bis am 12. Septem-
ber 1966 einzureichen.

Bern, den 20. August 1966.

Eidgenössisches Verkehrs- und Energiewirischaftdepartement:
Generalsekretariat

Wettbewerbsausschreibungen sowie Anzeigen

Das Bundesamt für Sozialversicherung veröffentlicht :

Familienzulagen für landwirtschaftliche Arbeitnehmer undKleinbauern

Textausgabe der geltenden Erlasse, Tabellen und Erläuterungen nach dem Stand
vom I.Juni 1966. Preis Preis Fr.2.60.

Textausgabe der kantonalen Gesetze über Familienzulagen

T.Nachtrag. Stand I.Juni 1966. Preis Fr.3.60.

Zu beziehen bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale,
3003 Bern. 8627

#ST# Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs

Dieses Gesetz, mit den bis I.Januar 1960 erfolgten Änderungen und Er-
gänzungen, enthält als Anhang das Bundesgesetz vom 29. April 1920 betreffend
die öffentlich-rechtlichen Folgen der fruchtlosen Pfändung und des Konkurses.
Bestellungen sind an das unterzeichnete Bureau zu richten.

Der Bezugspreis beträgt Fr. 2.50 pro Exemplar.

6291 Drucksachenbureau der Bundeskanzlei
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